
 § 6 (1) Ist  im Vertrag bestimmt, daß bei Verletzung einer Obliegenheit, die vor dem Eintritt des
 Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung
 zur Leistung frei sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als
 eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb eines Monates, nachdem
 er von der Verletzung  Kenntnis  erlangt hat, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei
 denn, daß die  Verletzung  als  eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb
 eines Monates nicht, so kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen.

 (1a)  Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versicherungsvertrag zugrundeliegende Äqui-
 valenz zwischen Risiko und Prämie aufrechterhalten soll, tritt die vereinbarte Leistungsfreiheit au-
 ßerdem nur in dem Verhältnis ein, in dem die vereinbarte hinter der für das höhere Risiko tarifmäßig
 vorgesehenen Prämie zurückbleibt. Bei der Verletzung von Obliegenheiten zu sonstigen bloßen  Meldun-
 gen  und  Anzeigen,  die keinen Einfluß auf die Beurteilung des Risikos durch den Versicherer haben,
 tritt Leistungsfreiheit nur ein, wenn die Obliegenheit vorsätzlich verletzt worden ist.

 (2)  Ist  eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer zum Zweck der Verminderung der Ge-
 fahr oder der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem Versicherer gegenüber - unabhängig von der An-
 wendbarkeit  des  Abs.  1a  - zu erfüllen ist, so kann sich der Versicherer auf die vereinbarte Lei-
 stungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verletzung keinen Einfluß auf den Eintritt des Versicherungs-
 falls oder soweit sie keinen  Einfluß auf den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt
 hat.

 (3)  Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, daß eine Obliegeheit verletzt wird, die nach
 dem Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die verein-
 barte  Rechtsfolge  nicht  ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit
 beruht. Wird die  Obliegenheit nicht mit dem Vorsatz verletzt, die Leistungspflicht des Versicherers
 zu beeinflussen oder  die  Feststellung  solcher  Umstände zu beeinträchtigen, die erkennbar für die
 Leistungspflicht des Versicherers bedeutsam  sind, so bleibt der Versicherer zur Leistung verpflich-
 tet, soweit die Verletzung weder auf die Feststellung  des Versicherungsfalls noch auf die Feststel-
 lung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung Einfluß gehabt hat.

 (4)  Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer Obliegenheit zum Rücktritt
 berechtigt sein soll, ist unwirksam.

 (5)  Der  Versicherer  kann aus einer fahrlässigen Verletzung einer vereinbarten Obliegenheit Rechte
 nur  ableiten,  wenn  dem Versicherungsnehmer vorher die Versicherungsbedingungen ausgefolgt  worden
 sind oder ihm eine andere Urkunde ausgefolgt worden ist, in der die Obliegenheit mitgeteilt wird.
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